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Am 19.11.2014 erging ein mittlerweile rechtskräftiges Urteil des Verwaltungsgerichtes Freiburg, das 
quer durch Deutschland viel Beachtung fand (1K2227/13). Bisher ist die Genehmigungspraxis für 
Schalldämpfer in unserem Land sehr restriktiv. Begründet wurde dies seit Jahrzehnten mit der „Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“, die durch die Genehmigung von Schalldämpfern 
entstehen würde. Dabei wurde in vielen Begründungen und Kommentaren der breite Interpreta-
tions-Spagat hin von einem „entfallenden Warneffekt für Dritte“ bei der Jagdausübung mit Schall-
dämpfern bis zu der Erwartung, dass die Wilderei gefördert und Kapitalverbrechen wie Mord und 
Totschlag begünstigt werden würden, vollzogen.

Bisher wurde die angebliche „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ von Gesetzes-
kommentar zu Gesetzeskommentar und von Urteilsbegründung zu Urteilsbegründung unreflektiert 
abgeschrieben. Nirgendwo ließ sich bisher nachlesen, ob Schalldämpfer denn wirklich die ihnen zu-
gesprochene „Deliktrelevanz“ hätten: Entsprechende Statistiken waren nicht vorhanden oder wur-
den nicht veröffentlicht, auch kriminalistische Grundsatzpapiere oder Untersuchungen waren nicht 
verfügbar - es gabe schlicht keine Quellen.

Solange die behauptete Gefährdung durch Schalldämpfer in der Hand von Legalwaffenbesitzern aber 
nicht mit Fakten unterlegt werden kann, bleibt sie genau das: eine bloße Behauptung! Und wenn es um den 
Schutz der Gesundheit geht, kann eine Behauptung kein geeignetes Argument darstellen, um optimalen 
Schutz vorzuenthalten – schließlich ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit im Grundgesetz verbrieft!
Das Verwaltungsgericht Freiburg ist dieser Argumentation gefolgt und hat das Landeskriminalamt 
(LKA) Baden-Württemberg um eine Stellungnahme zur Deliktrelevanz von Schalldämpfern gebeten. 
Das LKA legt sich fest und verneint eine besondere Gefährdung durch Schalldämpfer für Langwaffen. 
Dabei bezieht es sich in wesentlichen Teilen auf einen Bericht des Bundeskriminalamtes (BKA). Beide 
Berichte werden in der Urteilsbegründung in Auszügen zitiert.

Dieser Aussage kann gar nicht genug Bedeutung zugemessen werden, stellt sie doch die bisherige 
Begründung für die extrem restriktive Genehmigungspraxis in Frage. Denn wenn von Schalldämp-
fern keine erkennbare Gefährdung ausgeht, gibt es auch keinen Grund, ihn dem rechtschaffenen 
Bürger vorzuenthalten. Allen bisherigen ablehnenden Gerichtsurteilen und Bescheiden wird damit 
der Boden ihrer Argumentation entzogen!

Da meiner Erfahrung nach viele Waffenbehörden und Verwaltungsgerichte im Vorfeld einer Ent-
scheidung ihrer Sorgfaltspflicht nur eingeschränkt nachkommen und kaum außerhalb von juristi-
schen Kommentaren recherchieren, halte ich es für äußerst wichtig, die in den Berichten des LKA Ba-
den-Württemberg und des BKA enthaltenen Fakten sowie die kriminalistische Bewertung öffentlich 



zugänglich zu machen. Es ist nicht hinnehmbar, dass behördenintern die Erkenntnis vorhanden ist, 
dass von Schalldämpfern für Langwaffen keine erkennbare Gefahr ausgeht, während nach außen hin 
eine Genehmigungspraxis fortgeführt wird, die mit über 100 Jahren alten tradierten Urängsten be-
gründet wird. Es ist definitiv an der Zeit, dass der Hollywood-Mythos des schallgedämpften „Plopp“ 
aus den Köpfen verschwindet.

Leider zeigten sich die Behörden wenig kooperativ. Zwar wurde mir der Bericht des LKA Baden-Würt-
temberg nach der Urteilsverkündung von Klaus Haischer, dem Rechtsanwalt des Klägers, zugänglich 
gemacht. Offiziellen Einblick in das Dokument wurde aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen aber 
nicht gewährt. Die Pressestelle des Verwaltungsgerichtes Freiburg verwies in einer Antwort auf mei-
ne Presseanfrage darauf, dass der LKA-Bericht als „nicht pressefrei“ qualifiziert worden sei, er könne 
daher nicht zur Verfügung gestellt werden.
Eine Nachfrage beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit der Bitte um Erläuterung, warum 
dessen Stellungnahme nicht pressefrei sei und dass aus meiner Sicht kein Hinderungsgrund für eine 
Veröffentlichung ersichtlich ist, ergab den Verweis darauf, dass zur Erstellung des LKA-Berichtes der 
BKA-Bericht „Waffenrecht; Zulassung von Schalldämpfern zur Jagd“ herangezogen worden sei. Dieser 
sei nicht zur Veröffentlichung freigegeben, so dass aufgrund § 4, Absatz 2, Ziffer 2 des Landespres-
segesetzes Baden-Württemberg auch die Stellungnahme des LKA nicht übermittelt werden könne.

Also hangelte ich mich am Ast weiter von Fritzchen zu Fritz. Aber auch die Pressestelle des BKA ver-
wies darauf, dass der Bericht nur für interne Zwecke gedacht sei und daher nicht zugänglich gemacht 
werde. Eine weitere Begründung, warum dieses Dokument so hoch geheim war, wurde dabei nicht 
gegeben.
Aus formalen Gründen bestand hier eine Sackgasse. Denn während in den Bundesländern Pressege-
setze existieren, die einen Informationsanspruch von Journalisten gegenüber Behörden begründen 
und dabei nur sehr eng gefasste Ausnahmen vorsehen, gibt es auf Bundesebene keine entsprechen-
de Regelung. Letztlich gibt es also keinen Hebel für die Presse, den Einblick in wichtige Dokumente 
vor Gericht durchzusetzen.
In diesem Fall half das Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Während mir die Pressestelle einen Einblick 
verwehrte, reagierte das Bundeskriminalamt dann letztlich auf eine förmliche Anfrage als Bürger und 
sandte mir aufgrund des IFG den Bericht zu. Wäre auch hier wieder eine Einsichtnahme verweigert 
worden, hätte ich wohl oder übel den Rechtsweg beschreiten müssen, dies aber definitiv auch getan.

Der auf den nachfolgenden Seiten in vollem Umfang angeführte Bericht zeigt deutlich, dass die 
Fachleute des Bundeskriminalamtes einen sachlichen und ideologiefreien Blick auf den Sachverhalt 
haben – offenbar ganz im Gegensatz zur politischen Ebene. Man kann davon ausgehen, dass der 
vorliegende Bericht nicht nur dem Bundesinnenministerium und der Bayerischen Staatskanzlei des 
Inneren vorgelegen hat: Im Mai 2014 wurde im Rahmen der Sitzung der Waffenreferenten von Bund 
und Ländern Fragen rund um Schalldämpfer und Lärmschutzvorschriften erörtert. Es liegt auf der 
Hand, dass der vom 25.10.2013 datierende BKA-Bericht dabei eine zentrale Bedeutung hatte und 
damit quer durch alle Innenministerien bekannt sein dürfte. Man kann letztlich nur darüber mut-
maßen, warum die im Bericht enthaltenen Aussagen der Öffentlichkeit vorenthalten werden sollen.

Denn es ist nicht nachvollziehbar, warum dem erwiesenermaßen rechtschaffenen Jäger der Einsatz 
eines Schalldämpfers vorenthalten werden soll. Wenn er als zuverlässig genug angesehen wird, um 
Schusswaffen besitzen zu dürfen, ist die Unterstellung abenteuerlich, dass er durch den Erwerb eines 
Schalldämpfers plötzlich zum Straftäter mutieren soll.



Ich hätte mir gewünscht, dass unsere Regierungen mit den im BKA-Bericht enthaltenen Informatio-
nen verantwortungsbewusst umgehen. Man kann sicherlich trefflich über die Folgerungen streiten, 
aber diese Diskussion hätte in Kenntnis aller Fakten in die Öffentlichkeit gehört. Die Geheimdiplo-
matie im Hinterzimmer bzw. das „Führen durch Informationsvorbehalt“ lässt bei mir einen schalen 
Beigeschmack entstehen. Es ist eine Ungeheuerlichkeit in einem Rechtsstaat, dass die Sachbearbei-
ter der Waffenbehörden weiter in Unkenntnis der kriminalistischen Einschätzung des BKA arbeiten 
mussten und betroffene Verwaltungsgerichte diese Informationen den entsprechenden Behörden 
proaktiv aus der Nase ziehen müssen.

Ich hoffe, dass die Veröffentlichung des Berichtes nun dazu beiträgt, ihn nicht nur in der Jägerschaft, 
sondern auch bei den zuständigen Verwaltungsorganen bekannt zu machen und künftig eine weni-
ger aufgeregte Handhabung des Themas Schalldämpfer möglich zu machen.

Besonders danken möchte ich Klaus Haischer und dem Verwaltungsgericht Freiburg. Klaus Haischer 
hat sich über das Lesen von alten Gesetzeskommentaren hinaus sehr intensiv mit dem Thema Schall-
dämpfer befasst und mir in weit größerem Maße zugehört, als ich das sonst bei mit dem Thema 
befassten Rechtsanwälten erlebt habe. Durch das echte Interesse am Thema hat er es im Freibur-
ger Prozess geschafft, die in meinen Augen relevante zentrale Frage zu stellen: ob von Dämpfern 
wirklich eine unverhältnismäßige Gefahr ausgeht, die die positiven Aspekte überwiegt. Ebenso viel 
Lob gebührt der mit dem Prozess befassten Kammer des Verwaltungsgerichtes Freiburg, die diese 
Frage ernst genommen hat und letztlich herausarbeiten konnte, dass die angebliche „Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ in der Tat nichts als eine Behauptung ist. Dass dies meines 
Wissens nach zum ersten Mal in dieser Form erfolgte und in den mehr als 40 Jahren seit Bestehen 
des deutschen Waffengesetzes mit Genehmigungsverfahren befassten Waffenbehörde und Gerichte 
ohne Reflektion auf dieser Basis ein Bedürfnis verneint haben, macht mich ehrlich betroffen.

Ich hoffe, dass die Veröffentlichung des Berichtes nach der hocherfreulichen Entwicklung 
in den letzten drei Jahren jetzt den entscheidenden Anstoß für eine nachhaltige Liberalisie-
rung der Genehmigungspraxis gibt. Und zwar nicht nur für jagende Beschäftigte, sondern für 
alle Jäger, die ihre Ohren mit einem Schalldämpfer schützen wollen. Denn nicht das Waffenge-
setz ist es, das eine besonders restriktive Genehmigung von Schalldämpfern vorschreibt. Dort 
ist nur nachlesbar, dass diese den Waffen, für die sie bestimmt sind, waffenrechtlich gleich-
gestellt sind. Das Problem liegt in der Waffenverwaltungsvorschrift begründet. Dieses Do-
kument gibt den Waffenbehörden vor, wie nach Ansicht des Bundesinnenministeriums das 
Waffengesetz auszulegen und anzuwenden ist. Es handelt sich hierbei also um eine mögliche In-
terpretation des Gesetzestextes, die aber für die Waffenbehörden zunächst richtungsweisend ist. 
Da mit dem Bericht des BKA nun offiziell deutlich wird, dass von Langwaffen-Schalldämpfern keine 
erhöhte Gefährdung ausgeht, ist es dringend an der Zeit, von seiten des BMI in Abstimmung mit 
den Ländern die Waffenverwaltungsvorschrift zu aktualisieren und den Umgang mit Schalldämpfern 
endlich zu normalisieren.

Christian Neitzel
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